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Anpassung Trägerschafts-und Finanzierungsvertrag für 
die Ev. Kita "Alter Knick" ab dem 01.08.2024 
 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium Zuständigkeit 
10.10.2023 Gemeindevertretung Wohltorf Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beauftragt die Bürgermeisterin auf Grundlage des 
Vertragsentwurfes, Stand 13.09.2023, in Vertragsverhandlung mit der Stadt Reinbek 
und der ev.-luth. Kirchengemeinde Wohltorf zu gehen.  
 
 

Sachverhalt: 
Zum 01.08.2024 soll die neue Ev. Kita am Kirchberg in Betrieb gehen. Damit 
verbunden ist der Umzug von 3 Kindergartengruppen aus der bereits bestehenden 
Kita, in die neue Einrichtung. Dies zieht eine Veränderung der Platzzahlen am alten 
Standort nach sich. 
 
Gemäß gültigem Finanzierungsvertrag zwischen der Gemeinde Wohltorf, der Stadt 
Reinbek und der ev.-luth. Kirchengemeinde Wohltorf, hat die Stadt Reinbek ein 
Belegrecht von 33 Kindergartenplätzen und 3 Krippenplätzen. 
 
Durch die Verringerung der Gesamtplatzzahl in der Einrichtung „Alter Knick“ muss 
auch das Belegrecht der Stadt Reinbek angepasst werden. Bei einem Termin im 
September 2022 haben sich die Verwaltungen bereits dazu ausgetauscht. Das 
Thema ist der Stadt Reinbek damit bekannt. 
 
In der Anlage ist der Entwurf des neuen Finanzierungsvertrages für die Einrichtung 
ab dem 01.08.2024 beigefügt. Alle Anpassungen sind farblich hinterlegt. 
 
Das Belegrecht der Stadt Reinbek wurde auf 20 Kindergartenplätze geändert. Im 
Krippenbereich wurden die 3 Plätze beibehalten. 
 



Zudem wurden Ergänzungen vorgenommen in Hinblick auf die Nutzung der Kita-
Datenbank sowie die Teilnahme an der Evalutation zum neuen KitaG. 
 
Bereits im bestehenden Vetrag wurde vereinbart, dass ab 2024 kein Eigenanteil 
seitens der Trägerin zu zahlen ist. Daher wurde dieser Teil im Entwurf gestrichen. 
 
Nach Beratung in der Gemeindevertretung werden die Verhandlungen mit der Stadt 
Reinbek und der ev.-luth. Kirchengemeinde Wohltorf aufgenommen. 
 
Im Anschluss daran wird der Vertrag der Gemeinde zur abschließdnen Beratung und 
Entscheidung erneut vorgelegt. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
im Verwaltungshaushalt: Ja: 
Im Vermögenshaushalt: Nein 
 
 
 
 
 

Anlage/n: 
1 Vetragsentwurf ab dem 01.08.2024 für die Ev. Kita Alter Knick 
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